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RS OGH 1988/7/5 5Ob97/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.07.1988

Norm

WEG 1975 §23 Abs2

Rechtssatz

Eine nachträgliche Umwidmung der auf Grund der Endabrechnung von den Wohnungseigentumswerbern geleisteten

Beträge durch diese - sofern überhaupt zulässig - hat auf die Beurteilung der Voraussetzungen des § 23 Abs 2 WEG

keinen Einfluß, sondern nur (allenfalls) auf die Höhe des noch zu entrichtenden Restbetrages.
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